
Impressum:

Diese Information ist ein Ergebnis des Projektes „Behördentransparenz für
Migranten der Stadt Herne“ in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Selbst-
ständige Migranten in NRW, der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und
dem Modellprojekt Mittelstandsfreundliche Verwaltung NRW und wurde aus
Mitteln des Strukturfonds der EU gefördert.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Stadt Herne           
Der Oberbürgermeister             
Friedrich-Ebert-Platz 2          
44623 Herne          

Koordinierungsbüro für Migration und Integration
Friedrich-Ebert-Platz 2, 44649 Herne
Ihre Ansprechpartner: Frau Claudia Bolle, Herr Michael Barszap
Tel.: 02323/16-2447 oder 3287
E-Mail: claudia.bolle@herne.de

michael.barszap@herne.de

Der Mitarbeiter, der Ihren Bescheid unterzeichnet hat, oder sein Vorgesetzter.

Informieren Sie sich im Branchentelefonbuch oder bei der Steuerberaterkammer
Westfalen-Lippe (www.stbk-nrw.de/westf-lippe) über die in Herne ansässigen
Steuerberater.

IHK im mittleren Ruhrgebiet zu Bochum
Ostring 30–32, 44787 Bochum
Tel.: 0234/9113-0
Fax:0234/91131-10
E-Mail: ihk@bochum.de
Internet: www.bochum.ihk.de

Agentur für Arbeit Herne
Markgrafenstraße 9, 44623 Herne
Tel.: 02323/595-0
E-Mail: herne@arbeitsagentur.de

Finanzamt Herne-Ost                Finanzamt Herne-West
Markgrafenstraße 12                             Edm.-Weber-Straße 210
44623 Herne                              44651 Herne
Tel.: 02323/598-0                    Tel.: 02325/696-0
Fax: 02323/598-151 Fax:02325/696-222

Amtsgericht Herne Amtsgericht Herne-Wanne
Friedrich-Ebert-Platz 1 Hauptstraße 129
44623 Herne 44651 Herne-Wanne
Tel.: 02323/1408-0 Tel.: 02325/690-0
Fax:02323/1408-85 Fax:02325/690-50

Fachbereich Bürgerdienste
Friedrich-Ebert-Platz 5, 44623 Herne
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Ute Neinert
Servicenummer: 02323/16-1633
E-Mail: einwohneramt@herne.de

Weitere wichtige Ansprechpartner:

• Stiftung Zentrum für Türkeistudien
Altendorfer Straße 3, 45127 Essen
Tel.:  0201/3198-0, Fax: 0201/3198-333
E-Mail: info@zft-online.de
Internet: www.zft-online.de

• Handwerkskammer
Reinoldistraße 7–9, 44135 Dortmund
Tel.: 0231/5493-0, Fax: 0231/5493-116
E-Mail: info@hwk-do.d
Internet: www.hwk-do.de

• Berufsgenossenschaft
Info-Telefon: 01805/188088
E-Mail: info@hvbg.de
Internet: www.berufsgenossenschaft.de

Mit allen Fragen, für die Sie in diesem Leitfaden keine Antwort finden,
können Sie sich an das Koordinierungsbüro für Migration und  Integration
wenden. Dort werden Sie über weitere Ansprechpartner
informiert.

Nicht alle Anträge können genehmigt werden. Manchmal liegt das jedoch
nur an fehlenden Unterlagen oder einem Missverständnis. Fragen Sie daher
nach, wenn Sie eine Entscheidung nicht verstehen können. Lassen Sie
prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, durch kleine Änderungen des Vorhabens
die Genehmigung zu bekommen.

Als Unternehmer sind Sie steuerpflichtig. Wichtige Steuerarten sind die
Einkommens-, die Gewerbe- und die Umsatzsteuer sowie die Lohn- und
die Kirchensteuer, wenn Sie Mitarbeiter beschäftigen. Das deutsche
Steuerrecht ist sehr umfangreich. Deshalb sollten Sie sich professioneller
Hilfe bedienen.

Für kleine Unternehmen ist es von Vorteil, an der Verbund- oder der partner-
schaftlichen Ausbildung teilzunehmen. Sie schließen sich dazu mit anderen
Firmen oder einem Bildungsträger zusammen. Darüber hinaus bietet das
Land NRW mit dem Förderprogramm „EXAM – Externes Ausbildungsma-
nagement“ Unterstützung bei der Auswahl und Betreuung von Auszubil-
denden an.

Wenn Sie beabsichtigen, Mitarbeiter einzustellen, setzen Sie sich mit der
Bundesagentur für Arbeit in Verbindung. Sie bekommen von dort eine
Betriebsnummer. Wenn gewünscht, unterstützt man Sie bei der Suche nach
geeigneten Arbeitnehmern. Die Bundesagentur informiert Sie auch darüber,
ob Sie für die Einstellung von Arbeitslosen Fördermittel beantragen können.
Achtung: Alle Arbeitnehmer müssen durch Sie bei den Sozialversicherungen
(Rente, Krankenkasse, Pflegeversicherung) angemeldet werden.

Eine steuerliche Unbedenklichkeitsgenehmigung erhalten Sie beim Finanzamt
des Ortes, an dem Sie mit Ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind.

Eine Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis erhalten Sie beim Amtsgericht
des Ortes, an dem Sie mit Ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind.

Für erlaubnispflichtige Gewerbe benötigen Sie ein polizeiliches Führungs-
zeugnis. Dies bekommen Sie beim Einwohnermeldeamt des Ortes, an dem
Sie mit Ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind.

Führungszeugnis?

Weitere interessante und wichtige Informationen finden
Sie im Internet unter folgenden Adressen:

• Go! Gründungsnetzwerk NRW: www.go.nrw.de
• Regionale Transferstellen zur Förderung selbstständiger

Migranten in Nordrhein-Westfalen: www.retra.de
• Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH: 

www.gib.nrw.de
• BMWA-Gründerportal: www.existenzgruender.de
• BMWA-Förderdatenbank: www.bmwa.bund.de
• KfW-Mittelstandsbank: www.kfw-mittelstandsbank.de
• Starternetz: www.starternetz.de
• Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes NRW:

www.mwa.nrw.de

Weitere Fragen?

Wenn Sie eine Entscheidung nicht verstehen?

Steuern?

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen?

Schaffung von Arbeitsplätzen?

Steuerliche Unbedenklichkeitserklärung?

Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis?

Ihre AnsprechpartnerWichtige InformationenIhre Fragen – Der Oberbürgermeister

Tel.: 02323/16-0
E-Mail: info@herne.de
Internet: www.herne.de



Tipps für den Start:

Sie möchten ein Unternehmen gründen? Sich ansiedeln? Suchen ei-
nen geeigneten Firmensitz? Oder haben Fragen zur Baugenehmigung?

Erste Anlaufstelle für Unternehmensgründer ist die Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Herne mbH (WFG). Dort können
Sie sich umfassend beraten lassen. Sie erfahren unter anderem, was
Sie beachten müssen, um in Herne ein Unternehmen zu gründen.
Darüber hinaus hilft die WFG Ihnen als Lotse beim Kontakt mit der
Verwaltung.

Für Gründer werden regelmäßig Veranstaltungen und Seminare
durchgeführt. Der ersten Information dienen kostenlose Broschüren
zu unterschiedlichen Themen rund um die Existenzgründung, die
Sie bei der WFG Herne bekommen.

Bei der Wirtschaftsförderung erhalten Sie:
• eine kompetente Rundum-Beratung und Begleitung während der

Gründungs- und Aufbauphase,
• Unterstützung bei der Erstellung des Gründungskonzeptes,
• Informationen zu Fördermöglichkeiten, öffentlichen Finanzierungs-

hilfen und Innovationsförderung,
• betriebswirtschaftliche Grundlagenberatung und Vermittlung von

Spezialberatungen,
• Unterstützung bei der Standortwahl,
• Vermittlung von Gewerbeflächen und geeigneten Immobilien

sowie
• Unterstützung bei Kontakten zu Behörden, Kammern und Ver-

bänden.

Bitte vereinbaren Sie einen Gesprächstermin.

Ansprechpartnerin für Sie ist:
Frau Kornelia Alles
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH
Westring 303
44629 Herne
Tel.: 02323/925-100
Fax:02323/925-120
E-Mail: alles@wfg-herne.de
Internet: www.wfg-herne.de

Wir helfen Ihnen – die wichtigsten Ansprechpartner für selbstständige Migrantinnen und Migranten in Herne

Ihre AnsprechpartnerWichtige InformationenIhre Fragen

Ausländerrecht?

Abfallbeseitigung?

Nutzung eines vorhandenen Geschäfts oder Gebäudes?

Verkauf von Lebensmitteln?

Taxi- und Transportunternehmen?

Gaststättenerlaubnis?

Gewerbeanmeldung?

Um ein Unternehmen zu gründen, benötigen Sie eine Niederlassungser-
laubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis, die zur Ausübung einer selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit berechtigt. Gegebenenfalls müssen Sie die
Änderung der Auflage zur Aufenthaltserlaubnis beantragen.

Gewerblicher Abfall gehört nicht in die Hausmülltonne. Er muss getrennt
entsorgt werden, gegebenenfalls auch als Sondermüll.

Bei der baulichen Veränderung oder Änderung der bisherigen Nutzung
von Gebäuden oder Außenflächen sollte in jedem Fall die Bauberatung
aufgesucht werden. Die eventuell damit verbundene Außenwerbung ist in
der Regel genehmigungspflichtig. In der Bauberatung gibt es dafür auch
die Antragsformulare.

Der Verkauf von Lebensmitteln unterliegt besonderen Auflagen. Die Hygiene-
vorschriften regeln, dass die richtige Lagerung und Verarbeitung aller
Lebensmittel gewährleistet sein muss.

Für das Transportgewerbe muss der Unternehmer seine Zuverlässigkeit,
die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowie die fachliche
Eignung nachweisen. Personenbeförderungen verlangen zusätzliche
besondere Erlaubnisse.

Der Betrieb einer Gaststätte bedarf einer besonderen Erlaubnis (Gaststätten-
konzession). Um diese zu beantragen, brauchen Sie:

• Antragsformular
• steuerliche Unbedenklichkeitserklärung
• polizeiliches Führungszeugnis
• Auskunft aus dem Gewerbezentralregister an Ihrem Hauptwohnsitz
• eventuell Handelsregisterauszug
• Unterrichtungsnachweis über lebensmittelrechtliche Kenntnisse (einen 

Lehrgang dazu veranstaltet die IHK regelmäßig)

Die Unterlagen bringen Sie bitte persönlich zur Abteilung Gewerbean-
gelegenheiten. Dort werden Sie zu allen Details beraten.

Fast alle Arten von unternehmerischer Tätigkeit sind meldepflichtig. Zuständig
ist die Gewerbemeldestelle. Einige Gewerbe müssen Sie nur anmelden, bei
anderen brauchen Sie eine Erlaubnis (z. B. beim Bewachungsgewerbe).
Häufig sind weitere Sonderregelungen zu beachten. Für manche Gewerbe
benötigen Sie z. B. ein polizeiliches Führungszeugnis. Teilweise müssen Sie
sachliche (z. B. guter Zustand der Gewerberäume) und fachliche (z. B.
Ausbildung) Voraussetzungen erfüllen.

Lassen Sie sich von der Gewerbemeldestelle dazu beraten.

Fachbereich Bürgerdienste
Hauptstraße 272–274, 44649 Herne
Ihr Ansprechpartner: Herr Wolfgang Trieselmann
Servicenummer: 02323/16-1636
E-Mail: auslaenderamt@herne.de

Fachbereich Umwelt
Bahnhofstraße 120, 44621 Herne
Ihr Ansprechpartner: Herr Dr. Ullrich J. Katter
Servicenummer: 02323/16-1618 oder 1619
E-Mail: umweltamt@herne.de

Fachbereich Bauordnung und Denkmalschutz
Rathausstraße 6, Rathaus Wanne, 44649 Herne
Ihr Ansprechpartner: Herr Frank Sobczak
Servicenummer: 02323/16-3020
E-Mail: bauordnungsamt@herne.de

Fachbereich Öffentliche Ordnung
Berliner Platz 9, 44623 Herne
Ihr Ansprechpartner: Herr Manfred Plevnik
Servicenummer: 02323/16-2215
E-Mail: ordnungsamt@herne.de

Fachbereich Bürgerdienste
Südstraße 8, 44625 Herne
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Anke Götte
Servicenummer: 02323/16-2691
E-Mail: strassenverkehrsamt@herne.de

Fachbereich Öffentliche Ordnung
Berliner Platz 9, 44623 Herne
Ihr Ansprechpartner: Herr Uwe Johanning
Servicenummer: 02323/16-2674
E-Mail: ordnungsamt@herne.de

Fachbereich Öffentliche Ordnung
Berliner Platz 9, 44623 Herne
Ihr Ansprechpartner: Herr Uwe Johanning
Servicenummer: 02323/16-2674
E-Mail: ordnungsamt@herne.de

Die Stadt Herne informiert Sie mit diesem Leitfaden über häufig gestellte Fragen und die richtigen Ansprechpartner, die Ihnen auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit gern weiterhelfen.
Beachten Sie bitte immer, dass Entscheidungen erst getroffen werden können, wenn Sie die geforderten Unterlagen vollständig vorgelegt haben. Lassen Sie sich dazu beraten!


